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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

 
 
Frau 
Silke Milius 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Milius, 
 
Ihre an den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz gerichtete 
Einwohneranfrage vom 24. Mai 2018 möchte ich wie folgt beantworten: 
 
Gemäß § 30 Abs. 4 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) 
haben Gemeindevertreter Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres 
Verdienstausfalls. Sie können eine angemessene Aufwandsentschädigung 
erhalten. Der ehrenamtliche Bürgermeister, der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung und ihre Stellvertreter sowie die Vorsitzenden von 
Ausschüssen und Fraktionen können eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung erhalten. Das Nähere regelt eine 
Entschädigungssatzung.  
 
Dem vorgenannten Normauftrag entsprechend hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Cottbus mit Beschluss vom 16.12.2009 die Satzung 
zur Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen 
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse, die mit 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit betrauten sachkundigen Einwohner, 
Ortsvorsteher sowie Mitglieder von Ortsbeiräten – Aufwandsentschädigungs-
satzung - (Amtsblatt für die Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 31.12.2009 Nr. 
17/2009) beschlossen.  
 
Wie der Aufwandsentschädigungssatzung mühelos zu entnehmen ist, erhalten 
Stadtverordnete eine monatliche Aufwandsentschädigung; gleichermaßen 
erhält monatlich der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung eine 
zusätzliche Aufwandsentschädigung, vgl. § 4 Abs. 1 der Aufwands-
entschädigungssatzung.  
 
Im Übrigen ist  die ausgewiesene Höhe der Aufwandsentschädigung nicht im 
unverhältnismäßig, im Rahmen von Prüfungen der Kommunalaufsicht sind 
hier keine Beanstandungen geäußert worden.    
 
Als Hauptverwaltungsbeamter habe ich Beschlüsse der Gemeindevertretung, 
mithin auch die zurzeit geltende Aufwandsentschädigungssatzung 
umzusetzen. 
 

Freundliche Grüße 

 

Holger Kelch 
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